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Vollzug der Wassergesetze, der Abwasserabgabengesetze und des Gesetzes über die 
Umweltverträglichkeitsprüfung (UVPG); 
Einleiten von behandeltem Abwasser aus der Kläranlage Arnstorf und von gesammeltem 
Niederschlagswasser aus dem Betriebsgelände der Kläranlage in die Kollbach auf dem 
Grundstück Fl.Nr. 327/9, Gemarkung Arnstorf durch den Markt Arnstorf 
Antrag vom 22.03.2026 auf Erteilung einer gehobenen Erlaubnis nach § 15 WHG 
Abgabenummer: 196 277 111 013 
Feststellung über die Verpflichtung zur Durchführung einer Umweltverträglichkeitsprüfung 
 
 

Bekanntmachung nach § 5 Abs. 2 Satz 1 UVPG 
 
Der Markt Arnstorf, vertr. d. d. 1. Bürgermeister, Marktplatz 8, 94424 Arnstorf beantragt die gehobene 
wasserrechtliche Erlaubnis gemäß § 15 des Wasserhaushaltsgesetzes (WHG) für das Einleiten von 
behandeltem Abwasser aus der Kläranlage Arnstorf und von gesammeltem Niederschlagswasser aus 
dem Betriebsgelände der Kläranlage in die Kollbach. Hierzu wird eine neu geplante Kläranlage neben 
der bestehenden Kläranlage Arnstorf errichtet, die künftig auch die Abwässer der Gemeinde 
Malgersdorf und der Ortsteile Münchsdorf und Obergrafendorf der Gemeinde Roßbach aufnehmen 
wird. Die vorgesehenen Maßnahmen und die betroffenen Grundstücke ergeben sich aus dem 
Erläuterungsbericht.   
 
Bei dem Vorhaben handelt es sich um eine erlaubnispflichtige Gewässerbenutzung gemäß § 8 Abs. 1, 
§ 9 Abs. 1 Nr. 4 WHG.  
 
Die Errichtung, der Betrieb und die wesentliche Änderung einer Abwasserbehandlungsanlage 
bedürfen einer Genehmigung nach § 60 Abs. 3 WHG, wenn für die Anlage nach dem Gesetz über die 
Umweltverträglichkeit eine Verpflichtung zur Durchführung einer Umweltverträglichkeitsprüfung 
besteht (§ 60 Abs. 3 Satz 1 Nr. 1 WHG). 
 
Angesichts der geplanten Ausbaugröße von 14.500 EW (Größenklasse 4 nach Anhang 1 AbwV) 
wurde im Rahmen des Wasserrechtsverfahrens eine allgemeine Vorprüfung gemäß § 7 Abs. 1 i.V.m. 
Nr. 13.1.2 Anlage 1 UVPG durchgeführt. Da sich das Vorhaben im Bereich eines festgesetzten 
Überschwemmungsgebietes nach Nr. 2.3.8 Anlage 3 UVPG und eines kartierten Biotops nach         
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Nr. 2.3.7 Anlage 3 UVPG befindet, war unter Berücksichtigung der in Anlage 3 UVPG aufgeführten 
Kriterien zu prüfen, ob das Neuvorhaben erhebliche nachteilige Umweltauswirkungen nach § 7 Abs. 2 
Satz 5 UVPG haben kann. Der Antragsteller hat hierzu im Rahmen der Antragstellung einen 
Kriterienkatalog gemäß Anlage 3 UVPG vorgelegt. Beteiligt wurden hierzu das Wasserwirtschaftsamt 
Deggendorf, die Fachberatung für Fischerei beim Bezirk Niederbayern und die untere 
Naturschutzbehörde des Landratsamtes Rottal-Inn.   
 
Das Wasserwirtschaftsamt Deggendorf hat mitgeteilt, dass aus wasserwirtschaftlicher Sicht unter 
Berücksichtigung der in Anlage 3 UVPG aufgeführten Kriterien keine erheblichen nachteiligen 
Umweltauswirkungen zu erwarten sind. Die Einwirkungen auf das Gewässer durch die 
Abwassereinleitungen können durch die Inhalts- und Nebenbestimmungen so begrenzt werden, dass 
keine schädlichen Gewässerveränderungen zu erwarten sind (§ 12 Abs. 1 Nr. 1 WHG). Die 
Grundsätze gemäß § 6 WHG werden beachtet. Eine Beeinträchtigung des Wohles der Allgemeinheit 
ist bei plangemäßer Errichtung und ordnungsgemäßem Betrieb nach den allgemein anerkannten 
Regeln der Technik und unter Berücksichtigung der vorgeschlagenen Inhalts- und 
Nebenbestimmungen nicht zu erwarten. Die Bewirtschaftungsziele gemäß § 27 WHG sind durch die 
beantragten Einleitungen nicht beeinträchtigt. Die beantragten Einleitungen stehen dem Ziel des guten 
ökologischen Potenzials und des guten chemischen Zustands nicht entgegen. Eine Verschlechterung 
des ökologischen oder chemischen Zustands des Oberflächengewässerkörpers 1_F512 ist durch die 
Einleitungen nicht zu erwarten. 
Die untere Naturschutzbehörde des Landratsamtes Rottal-Inn schließt sich dem Ergebnis der UVPG-
Vorprüfung des Planungsbüros grundsätzlich an. 
Die Fachberatung für Fischerei bezieht sich auf die Einschätzung des Wasserwirtschaftsamtes 
Deggendorf, wonach sich sich im Vergleich zur momentanen Situation (drei Kläranlagen mit jeweils in 
die Jahre gekommener Technik) in der zukünftigen Situation (eine modernisierte Kläranlage in 
Arnstorf) die beantragten Überwachungswerte deutlich verbessern. Unter dieser Voraussetzung sind 
die diesbezüglichen Bedenken der Fachberatung ausgeräumt. In diesem Fall kann auch auf die 
Durchführung einer UVP verzichtet werden. 
 
Als Ergebnis der Vorprüfung wird festgestellt, dass die Durchführung einer 
Umweltverträglichkeitsprüfung im Rahmen des wasserrechtlichen Gestattungsverfahrens für das 
beantragte Vorhaben nicht erforderlich ist und für den Kläranlagenneubau keine Genehmigungspflicht 
nach § 60 Abs. 3 WHG besteht. 
 
Es wird darauf hingewiesen, dass diese Feststellung nicht selbständig anfechtbar ist (§ 5 Abs. 3 Satz 
1 UVPG). 
 
 
Pfarrkirchen, 01.06.2026 
 
Landratsamt Rottal-Inn  
Wasserrechtsbehörde 
 
Hampel 
Reg. Amtsrat 
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Vollzug des Baugesetzbuches (BauGB) und der Bayerischen Bauordnung (BayBO); 
Umbau und Sanierung Evangelisches Gemeindezentrum in Pfarrkirchen, durch die 
Evangelisch-Lutherische Kirchengemeinde Pfarrkirchen, Kolpingstraße 14 – 14 a, 84347 Pfarr-
kirchen, auf dem Grundstück Fl. Nr. 224, Gemarkung Pfarrkirchen 
 
Das Landratsamt Rottal-Inn hat unter dem Aktenzeichen G-1652-2025 den Bauantrag der 
Evangelisch-Lutherischen Kirchengemeinde Pfarrkirchen zum Umbau und Sanierung des 
Evangelischen Gemeindezentrums, in 84347 Pfarrkirchen, Kolpingstraße 14 – 14 a, mit Bescheid vom 
10.06.2026 baurechtlich genehmigt.  
 
Bei dem Bauvorhaben ist eine Nachbarbeteiligung in einem größeren Umfang erforderlich. Deshalb 
erfolgt die Zustellung des Genehmigungsbescheids vom 10.06.2026 durch öffentliche 
Bekanntmachung. Die Zustellung gilt mit dem Tag der Bekanntmachung als bewirkt. 
 
Die genehmigten Unterlagen können im Landratsamt Rottal-Inn, Ringstraße 4 – 7, 84347 Pfarrkirchen, 
Zimmer 339 während der Öffnungszeiten (Mo. – Fr. 8:00 Uhr – 12:00 Uhr, Mo. Und Do. 13:30 Uhr bis 
16:00 Uhr) eingesehen werden. Eine vorherige Terminvereinbarung wird empfohlen. 
 
 
Auf die unten aufgeführte Rechtsbehelfsbelehrung wird verwiesen. 
 
 

Rechtsbehelfsbelehrung 
  
Gegen diesen Bescheid kann innerhalb eines Monats nach seiner Bekanntgabe Klage erhoben 
werden bei dem 
 

Bayerischen Verwaltungsgericht in Regensburg 
Postanschrift: Postfach 11 01 65, 93014 Regensburg 

Hausanschrift: Haidplatz 1, 93047 Regensburg 
 
Hinweise zur Rechtsbehelfsbelehrung: 
Die Einlegung des Rechtsbehelfs ist schriftlich, zur Niederschrift oder elektronisch in einer für den 
Schriftformersatz zugelassenen Form möglich. Die Einlegung eines Rechtsbehelfs per einfacher E-
Mail ist nicht zugelassen und entfaltet keine rechtlichen Wirkungen! 
 
Ab 01.01.2022 muss der in § 55d VwGO genannte Personenkreis Klagen grundsätzlich elektronisch 
einreichen. 
 
Kraft Bundesrechts wird in Prozessverfahren vor den Verwaltungsgerichten infolge der Klageerhebung 
eine Verfahrensgebühr fällig. 
 
 
Pfarrkirchen, 10.06.2026 
gez. 
 
Kubitschek 
Regierungsdirektor 
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BEKANNTMACHUNG 
 

der Satzung über die  
Entschädigung für ehrenamtliche Tätigkeit  

im Schulverband Massing  
(Entschädigungssatzung) 

 
 

Der Schulverband hat in seiner Sitzung vom 01.06.2026 die v.b. Satzung beschlossen. Diese wurde 

am 02.06.2026 durch den Verbandsvorsitzenden Christian Thiel ausgefertigt und tritt rückwirkend zum 

01.06.2026 in Kraft.  

 

Die Entschädigungssatzung des Schulverbands Massing wird durch die Veröffentlichung im Amtsblatt 

des Landratsamtes Rottal-Inn und des Landratsamtes Mühldorf am Inn bekannt gemacht (Art. 9 Abs. 

1 S. 2 BaySchFG, Art. 24 Abs. 1 S. 2 KommZG) und wurde in der Geschäftsstelle der 

Verwaltungsgemeinschaft Massing, Berta-Hummel-Str.2, 84323 Massing, 2. OG, Zimmer 04 

niedergelegt und wird zusätzlich auf der Internetseite der Verwaltungsgemeinschaft Massing 

(www.massing.de – Aktuelle – Bekanntmachungen) zur Einsicht bereitgehalten. Die Einsicht in den 

Geschäftsräumen der Verwaltungsgemeinschaft Massing ist während der allgemeinen Öffnungszeiten 

möglich. 

 

Massing, den 02.06.2026 
 
Christian Thiel  
Verbandsvorsitzender 
 
 

 
 
 

 
 

http://www.massing.de/
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BEKANNTMACHUNG 
 

der Geschäftsordnung 
im Schulverband Massing  

(GeschO) 
 
 

Der Schulverband hat in seiner Sitzung vom 01.06.2026 die v.b. Satzung beschlossen. Diese wurde 

am 02.06.2026 durch den Verbandsvorsitzenden Christian Thiel ausgefertigt und tritt rückwirkend zum 

01.05.2026 in Kraft.  

 

Die Geschäftsordnung des Schulverbands Massing wird durch die Veröffentlichung im Amtsblatt des 

Landratsamtes Rottal-Inn und des Landratsamtes Mühldorf am Inn bekannt gemacht (Art. 9 Abs. 1    

S. 2 BaySchFG, Art. 24 Abs. 1 S. 2 KommZG) und wurde in der Geschäftsstelle der 

Verwaltungsgemeinschaft Massing, Berta-Hummel-Str.2, 84323 Massing, 2. OG, Zimmer 04 nieder-

gelegt und wird zusätzlich auf der Internetseite der Verwaltungsgemeinschaft Massing 

(www.massing.de – Aktuelle – Bekanntmachungen) zur Einsicht bereitgehalten. Die Einsicht in den 

Geschäftsräumen der Verwaltungsgemeinschaft Massing ist während der allgemeinen Öffnungszeiten 

möglich. 

 

Massing, den 02.06.2026 
 
Christian Thiel  
Verbandsvorsitzender 
 

http://www.massing.de/
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